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Links: Scheunenwand in Miblebach. Sie diente als Zielhintergrund fir Bleikugeln, die
dann wieder ausgestemmt wurden, weil Blei teuer war. Solche findet man zahlreich.
Rechts: Zielwand am Gumperhaus Rischinen mit Knochensplittern. Aufnahmen des Verfassers

Wand (heute als Kuhstall beniitzt) war eine Scheibe aufgestellt, durch welche
hindurch die Knochenmunition geschleudert wurde. Allerdings hitte dies
mit grosser Wucht geschehen miissen, dass Knochenspitzen ins Lirchen-
holz hinein dringen konnten. Weil die Hinterteile derselben abgebrochen
oder sonstwie entfernt worden sind, ist es nicht ohne weiteres ersichtlich,
was fiur Waffen oder Vorrichtungen dieser Art von Zielibung dienlich
waren. Handelte es sich um Schleudern, Wurfspeere oder um #hnliche
Gerite? Gewehre konnten es kaum gewesen sein, weil dieses Brauchtum
zu einer Zeit gepflegt wurde, da Bleikugeln — aller Voraussicht nach — noch
nicht bekannt waren.

Aus dem Worterbuch der schweizerdeutschen Sprache
(147. Heft)

Von Wilbelm Altwegg, Basel

Wenn der eine Artikel «Tag», dem schon dreissig Spalten des voran-
gegangenen Heftes gegolten hatten, auch im ganzen neusten nicht bis zum
Ende gefiihrt werden konnte, sondern noch reichlich Platz im nichst-
folgenden beanspruchen wird, so ist das der augenfillige Beweis fiir die
Wichtigkeit dieses Wortes, und es macht zugleich begreiflich, dass aus der
Fille die kurze Besprechung nur einiges herausheben kann.



Bei den Bedeutungen ist mit Recht «Tag» als der Gegensatz zu «Nacht»
an die Spitze gestellt. Fiir Guete Tag und seinen Wettstreit mit andern Gruss-
formeln konnten sich die Angaben auf den Volkskundeatlas und die schone
Arbeit von A. Zollinger-Escher stiitzen. Guets 1dgeli heisst es zirtlich zu
einem Kinde. Guets Tégli ist auch der Name des Kinderspieles, wo ein
«Margritlin bis zum Bliutenkopf durch einen etwas kirzern, in der Mitte
geknickten Pflanzenstengel gezogen wird und beim Ziehen am Stiel die
Bliite in nickende Bewegung gerit. Beliebt ist das stabreimende vor Tau und
Tag, und mit Betzeitliuten, Wichterruf, Trompetenklang wurde einst der
Tag agliitte, verkiindt oder ablase.

Als nichstverwandt folgt die Verwendung von Tag als Einheit der Zeit-
messung. Neben der Frist vor Jabr und Tag erscheinen hier alle die irgendwie
besonderen Tage. Im biirgerlichen Leben gelten der Tag oder auch die
Tage, die jemand in einer Kehrordnung fiir ein Recht oder eine Pflicht hat,
und dhnlich die Tage fiir irgend einen Gewerbebetrieb. Im kirchlich-reli-
giosen Bereich stehen mit ihren Geboten und Verboten alle die als hei/ige
oder Heiltage bezeichneten Feier- und Festtage, darunter die vier hochzitlichen
Tage, d.h. die vier hochsten kirchlichen Festtage, und die ga/ten (gezihlten),
d.h. die Fasttage, von denen es etwa heisst: Me gat nit 3’ Chilt, me fart nit
L Alp und chunnt nit 3 Bode amene alte Tag oder Die wo 3’3alte Tag worde
(geboren) sint, gsehnt mé als anderi. Beide Bezirke kennen die fiir bestimmte
Begehungen jihrlich wiederkehrenden Tage und der Aberglaube die
Glicks- und die verrdieften oder vermorfenen, also die Ungliickstage.

Dann aber 16st sich das Wort von der gewissermassen astronomischen
Grundbedeutung. Es dient einfach fiir Termine und Fristen und dann be-
sonders, statt all unsern Fremdwortern und komplizierten Bezeichnungen,
als das eine ebenso schone als klare Wort fiir die auf ein bestimmtes Datum
anberaumte Tagung, Sitzung, Zusammenkunft, sei sie nun eine politische
Konferenz im Sinne von Tagsatzung, die Session eines Gerichtes oder
Schiedsgerichtes, eine berufstindige Versammlung — und dann der Berufs-
verband selbst — oder das freundliche 77g/i, das an einem festen Tag ab-
gehaltene VVereinli — Si hinn ¢ Ddgli mit enander, si got ins Digli — der alten
Baslerinnen. Noch weiter seines urspriinglichen Sinnes entleert ist das dann
meist pluralische 74g in den vielen formelhaften Wendungen fiir einen
unbestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum, bis es in Ausdriicken wie z.B.
Schwdtze wie der lieh Tag! I der Tag! Jo, guete Tag! zuletzt vollig verblasst
und nicht mehr als eine Verstirkung oder ein Ausruf geworden ist.

Den Umriss, den so die Beispiele fiir das einfache Wort ziehen, beleben
mit den farbigen Einzelheiten die sich anschliessenden Zusammensetzungen.
Sie gehen vorliufig erst bis zum Anfang von Landtag, fiillen aber so schon
hundert Spalten, so dass hier ganz besonders nur einzelnes herausgegriffen
werden kann.
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Die erstaunlich zahlreichen Zusammensetzungen mit den alten Heiligen-
namen des Kalenders, unter ihnen der Andreas-, der Verene-, der St. Jobhannis-,
der Jakobs-, der Georgs-, der St. Gallen- und der Chlanstag, boten einst all-
gemein die bequeme und leicht behaltbare Datierung statt unserer Ver-
bindungen von Ordinalzahl und Monatsname. Die Tage selbst sind oder
waren doch wie Termine fiir Zahlungen, Dienstbotenwechsel, Schulanfang,
Alp- und Landwirtschaft so Lostage fiir das bevorstehende Wetter und —
Triume am Andreastag erfiillen sich, und das Midchen sieht den ihm Be-
stimmten — fir anderes Zukiinftiges. Gerade von ihnen sind einzelne
Glicks- oder Ungliickstage, und zu den einen gehtren Prozessionen und
andere geistliche Feiern, zu den andern mannigfaltige weltliche Begehungen
und neben der Gelegenheit zum «Festen» mit Essen und Trinken allerlei
schones Brauchtum wie die Feuer am St. Johannis-Tag oder die Bretter,
Schindeln usw., die am Glarner Friedlistag, mit brennenden Lichtern ver-
sehen, den Bach hinuntergeschickt werden. Gleiches oder doch dhnliches
gilt vom Oster-, vom (Unserer lieben) Frauen- oder Muttergottes- (Lichtmess,
Marii Verkiindignng, Maria Himmelfahrt) und vom Herrgotts-, also dem
Fronleichnamstag, fur den eine Ordnung von Muri aus dem 17. Jahrhundert
aufzihlt, was alle grossen und kleinen Funktionire bei der Prozession er-
halten sollen.

Von den andern Tagen ist der Freitag (Fritig) einerseits als glinstiger Tag
beliebt fir Sitzungen und Wochenmirkte, Taufe und Hochzeit, Alpfahrt
und Prozeduren wie das Nigel-und Haareschneiden,anderseits ein Ungliicks-
tag, an dem man nicht reisen, Geschifte unternehmen oder um eine Frau
fragen soll, und es heisst darum in Basel Jo, am Fritig! soviel wie «keines-
wegs». Wie das Wetter am Freitag wird das am Sonntag sein. Besonders
bedeutsam ist aber der Karfreitag, und was an ihm geschieht, wirksam und
gesegnet. Gesetzte Bohnen geraten gut und ebenso zum Briiten unter-
gelegte Eier, und wer mit einer frisch geschnittenen Haselgerte einen Rock
klopft, tut dem Feind weh, an den er dabei denkt. Zu den reinen Gliicks-
tagen gehort der Montag (Mdntig), und sein heute nur noch im Appenzelli-
schen lebendiger Name Guetetag galt frither in der ganzen Nordostschweiz.
Am Gobetag, dem Vortag der Hochzeit, werden in Basel die Geschenke ins
Haus der Braut gebracht und dort ausgestellt. Die /He/stage sind die Tage
zwischen Neujahr und Dreikénige und Helstag mit der gleichen Uber-
tragung wie bei Christkindli dann auch konkret die /Helsete selbst, also das
besonders vom Paten oder von der Patin gestiftete Neujahrsgeschenk; fast
mythischer Ruhm aber umgibt die baslerische Besonderheit des Familien-
tages. /rrtag bedeutet nur Missverstindnis, Hindernis, Zwietracht, Lamtag
nur Lihmung. Lebtag und Lebtig schwichen ihre Bedeutung «Lebenszeit»
ab zu Leben tberhaupt und dann zu «Lirm», «frohliches Treiben», und
F dn min Ldbtig! ist nichts anderes als 72 du min Trost, du min Gott! Jabrtag
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ist neben dem Geburtstag vor allem der Gedichtnistag fiir einen Verstor-
benen, Erfag nach dem alten Wort fiir Pfligen der Tag der Fronarbeit mit
dem Pfluge. Am FEtag werden in Gegenwart der beidseitigen Eltern und
einer Amtsperson von den Brautleuten die vermdégensrechtlichen Eheab-
reden getroffen, und bei Gotthelf schilt Annebibi den neunzehnjihrigen
Jakobli, der noch nicht weiss, dass Ez‘ag auch diese Abrede selbst heisst. Der
bis ins 16. Jahrhundert zuriick belegte Ustag (Ustig) kann wie Endtag den
entscheidenden Gerichtstag bedeuten. Nur schweizerisch und auch in der
Schweiz im Norden und im Osten fehlend, ist es, entsprechend dem Lied-
anfang Der Ustig wott cho, der Schnee gergeit schi und auch umgedeutet zu
Hiistag und Histage, das lebendige Wort fiir die auf das Winterende folgende
Zeit, die dhnlich bedeutsam ist wie die Hundstage, die ungefihr vom 25. Juli
bis zum 25. August gezihlt werden. Gleichfalls ausserhalb der Schweiz unbe-
kannt und im Grunde auf das Bernbiet beschrinkt ist Ge/tstag, frither auch
Gelttag, aus mhd. gelttag = Zahltag, im Sinne von konkursamtlicher Ver-
steigerung, Konkurs, Bankerott. Was es im bauerlichen Leben bedeutet, das
hat Albert Anker gemalt und Gotthelf geschildert, und eines seiner Biicher
trigt den Titel «Der Geltstag oder die Wirtschaft nach der neuen Mode».

Grittimannen aus Barcelona
(ninot de pa; Gebildbrot zum Morgenessen)

VI 21404 VI 21401
Schweiz. Museum fiir Volkskunde Basel

10



	Aus dem Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache (147. Heft)

